
 
 
 
 
 
                                       

Feuerwehrzweckverband Thur – Seebach Telefon 079 391 00 02 
Oberdorfstrasse 2 E-Mail  fw-thurseebach@bluewin.ch 
8524 Uesslingen 

 
Tenue – Einsatzbefehl 
 
 

Verhalten bei Alarm 
 

Sofort Einrücken via Feuerwehrdepot auf den Schadenplatz, Ausrüstung und Material komplett mitnehmen! 
Bitte Einrücken mit Taste 1 bestätigen. 
 
 

Verhalten bei Übungen 
 

Antreten pünktlich beim Feuerwehrdepot Hüttwilen, Uesslingen oder Warth. Das Kader besammelt sich 
jeweils 15 Minuten vor Übungsbeginn. 
Ausrüstung und Material komplett mitnehmen. Der Übungsleiter kann nach dem Appell je nach Witterung 
und Übungsthema Tenueerleichertung befehlen. 
 
 

Komplette Ausrüstung 
 

• alle Fahrzeuge und Anhänger in den Depots. 
• Komplette Brandschutzausrüstung angezogen 
• Mitnehmen der Kombi oder Latzhose und Bluse blau / lemon 

(nur an Übungen zwecks eventueller Tenueerleichterung) 
 
 

Entschuldigungen 
 

Entschuldigungen sind immer begründet vor der Übung, spätestens aber innert 48 
Stunden einzureichen. 
 
Im LODUR unter: Übungsabmeldung 
 
Entschuldigungsgründe: (Artikel 31 im Reglement über die Organisation des Feuerwehr-Zweckverbands) 

Der Besuch von Übungen und Kursen ist obligatorisch. Als Entschuldigungsgründe gelten Unfall, Krankheit, 
Todesfall in der Familie, Schwangerschaft, Mutterschaftsurlaub und Militärdienst. Die Feuerwehrkommission 
kann in besonderen Fällen weitere wichtige Gründe gelten lassen. 
 
Bussen: (Artikel 32 im Reglement über die Organisation des Feuerwehr-Zweckverbands) 

1. Übung = 1 Übungssold 
2. Übung = 1 Übungssold 
3. Übung = 1 Übungssold + Bezahlung Feuerwehrersatzabgabe, kann aus der Feuerwehr ausgeschlossen werden 
Unerlaubtes Entfernen im Übungs- und Ernstfall wird mit dem dreifachen Bussensatz bestraft. 
 
 

Alarmübungen 
 

Alarmübungen können jederzeit vom Feuerwehrinspektor, Experten oder Kommandanten angeordnet 
werden. 
 
 

Feuerwehrkommando Thur-Seebach 
 
 

 


